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Weil die maßgebliche Rechtsgrundlage der Gesetzestext der 
EU-ArtenschutzVO (EG) Nr. 338/97 ist, wurde auch dort in 
der konsolidierten Fassung nachgeschaut, wie genau Zebras 
geschützt sind (zur Familie Equidae und der Gattung Equus 
– Pferde – gehören Wildpferde, Esel und Zebras) (siehe Tabel-
le unten).

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass drei Zebra-
(unter-)arten geschützt sind: Das Grevyzebra (Equus grevvi), 
das Hartmann-Bergzebra (Equus zebra hartmannae) und das 
Kap-Bergzebra (Equus zebra zebra). Wie viele Zebraarten 
gibt es wirklich? Ein schneller Faktencheck auf Wikipedia.
org5 ergab: Es gibt drei Zebraarten – das Grevyzebra, das 
Bergzebra und das Steppenzebra. Eine Qualitätsprüfung  
mit der Fachliteratur bestätigte dieses und benannte das 
Steppenzebra oder Burcell-Zebra als Equus burcelli.6

5) Vgl. Wikipedia.org, Stichwort „Zebras“ unter der URL:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Zebras.

6) Vgl. Gould/McKay (Hrsg.), Enzyklopädie der Säugetiere, 1999, S. 178.

Damit ist nun klar, dass eine Zebraart (das Grevyzebra, An-
hang I WA/CITES bzw. Anh. A), und zwei weitere Zebraunter-
arten geschützt sind (E. zebra zebra und E. zebra hartman-
nae, beide Anhang II WA/CITES bzw. Anh. B). Doch um 
welche Zebraart handelt es sich bei dem Zebrafell? Wenn es 
sich um das Steppenzebra handelt, ist das Exemplar nicht ge-
schützt.

G. Einschaltung einer Sachverständigen, Ergebnis 
der Ermittlungen
Das Hauptzollamt musste in der Folge genau und rechtsver-
bindlich abgrenzen, um welche Zebraart es sich handelt. Frü-
her gab es zu diesem Zweck ein aktualisiertes sog. „Washing-
toner Artenschutzübereinkommen – Erkennungshandbuch“ 
des BMU, das jedoch inzwischen eingestellt worden ist und 
in Deutschland nicht mehr als Printmedium aktualisiert 
wird.7 Und auch wenn noch ein ungepflegtes, nicht aktuali-
siertes Exemplar im Schrank steht – eine rechtsverbindliche 
Abgrenzung ist so nicht möglich (nur eine behördliche Risiko-

einschätzung ist möglich).8

Maßgeblich für das rechtliche 
Handeln der Zollverwaltung 
für die Überprüfung der mög-
licherweise artgeschützten 
Pflanzen und Tiere ist § 51 
Abs. 1 BNatSchG:

„Ergeben sich im Rahmen der 
zollamtlichen Überwachung 
Zweifel, ob das Verbringen 
von Tieren oder Pflanzen Re-
gelungen oder Verboten im 
Sinne des § 49 Absatz 1 unter-
liegt, kann die Zollbehörde die 
Tiere oder Pflanzen auf Kosten 
der verfügungsberechtigten 
Person bis zur Klärung der 
Zweifel in Verwahrung neh-
men oder einen Dritten mit 
der Verwahrung beauftragen; 
sie kann die Tiere oder Pflan-
zen auch der verfügungsbe-

rechtigten Person unter Auferlegung eines Verfügungsverbo-
tes überlassen. Zur Klärung der Zweifel kann die Zollbehörde 
von der verfügungsberechtigten Person die Vorlage einer Be-
scheinigung einer vom Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit anerkannten unabhängigen 
sachverständigen Stelle oder Person darüber verlangen, dass 
es sich nicht um Tiere oder Pflanzen handelt, die zu den Arten 
oder Populationen gehören, die einer von der Europäischen 

7) Eine Abbildung ist enthalten in der Broschüre: BMF, Zoll, Artenschutz, Der 
Zoll im Einsatz für den Artenschutz, Bonn, 2005, S. 19.

8) Eine aktualisierte englischsprachige Fassung ist auf der CITES-Homepage 
zum Download verfügbar unter der URL: https://cites.org/eng/resources/
wiki_id.php.
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Gemeinschaft erlassenen Ein- oder Ausfuhrregelung oder Be-
sitz- und Vermarktungsverboten nach diesem Kapitel unterlie-
gen.“

Nach § 51 Abs. 1 BNatSchG kann die Zollbehörde zur Klärung 
von Zweifeln offiziell benannte Sachverständige einschalten. 
Eine offiziell durch das BMU benannte Sachverständige für 
das Artenschutzrecht und die Klassifizierung von Säugetie-
ren wurde gesucht – früher wurde diese Liste im Bundesan-
zeiger veröffentlicht – zuletzt 2013 in der „Bekanntmachung 
der sachverständigen Stellen und Personen im Sinne von 
§ 51 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes9 – und heute ist 
diese Liste der Sachverständigen auf der BfN-Homepage als 
Datenbank verlinkt (s. o.).10

Die gesuchte Sachverständige wurde per E-Mail über den 
Zweifel informiert und ein Foto des Zebrafells wurde zur Ein-
schätzung übersandt. Als Antwort kam am nächsten Arbeits-
tag, dass es sich um ein Steppenzebra handele und somit um 
ein nicht geschütztes Exemplar im Sinne des WA/CITES und 
der EU-Artenschutzverordnung – durch diese kurze und 
schlanke Klärung konnte schnell, kostenlos und rechtskon-
form aktenkundig abgeklärt werden, dass das nicht angemel-
dete Zebrafell nicht den VuB-Bestimmungen unterlag.

H. Ordnungsphase und Abschlussarbeiten
Als Folge aus der Entscheidung, dass es sich nicht um ein art-
geschütztes Exemplar handelt, konnten in einer Ordnungs-
phase auch alle anderen Gedanken geklärt werden: Kein 
VuB-Verstoß = kein Bannbruch. Hat der Anmelder mit der 
Entscheidung den grünen Kanal zu durchschreiten rechtlich 
falsch gehandelt? Hat der Bürger seine abgabenpflichtige 
Waren im grünen Kanal (keine anmeldepflichtigen Waren) 
vollständig und richtig angemeldet? Ja, er hat Glück gehabt 
– ohne genau sagen zu können, was er da einführt, ist seine 
Zebraart nicht geschützt und er ist innerhalb der Reisefrei-
menge nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b) EF-VO. Insofern han-
delt es sich nicht um eine versuchte Steuerhinterziehung, 

9) BAnz AT v. 05.11.2013 B2, URL: https://www.verwaltungsvorschriften-im-in-
ternet.de/bsvwvbund_2410 2013_NI37012123.htm.

10) https://www.bfn.de/themen/cites/recherche-sachverstaendige.html.

§ 370 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 AO. Eine 
Überlassung kann nach Art. 194 
UZK erfolgen, da keine VuB entge-
genstehen. Aber wie überlässt 
man Nichtunionswaren, denen 
keine VuB entgegenstehen einem 
Reisenden, der nicht am Abferti-
gungsort wohnt? Der Bürger wur-
de von der VuB-Sachbearbeitung 
angeschrieben und darüber infor-
miert, dass er das Zebrafell abho-
len könne oder (insbesondere in 
der Corona-Pandemie nicht un-
wichtig) eine Paketmarke zur 
Übersendung an den Wohnort  
bereitstellen könne.

J. Zusammenfassung und 
abschließende  
Bemerkungen
Zweifel bei der Einfuhr von Tieren 
oder Pflanzen bestehen bei Kont-
rolleinheiten und Zollämtern häu-
fig. Diese Betrachtung einer Prü-

fung eines Zebrafells zeigt die Fallstricke und Probleme bei 
der Sachverhaltsermittlung und -prüfung exemplarisch auf. 

Bestimmte Datenbanken (wisia.de/Liste der Sachverständi-
gen/de.wikipedia.org) helfen heute bei der Einschätzung des 
Sachverhalts, aber ein Blick ins Gesetz ist die rechtlich ver-
bindliche Lösung bei Zweifelsfragen hinsichtlich der ge-
schützten Exemplare. Die endgültige, rechtsverbindliche Klä-
rung, um welche Art es sich tatsächlich bei den in der Praxis 
präsentierten Nichtunionswaren handelt, ist nach § 51 Abs. 1 
BNatSchG oft nur unter Beteiligung von amtlich benannten 
Sachverständigen möglich. Die Methode der Stoffsammlung 
aus dem Zolltarifrecht ist eine angemessene Arbeitsweise, 
um zunächst (kreativ) alle Probleme und offenen Punkte auch 
in der VuB-Bearbeitung von Artenschutzfällen aufzulisten. 
Diese müssen in Ruhe aufgeklärt und der Sachverhalt sauber 
ausermittelt werden. Die Ordnungsphase11 ist schließlich im 
Abschluss des Sachverhalts nach Vorliegen aller Fakten zu  
sehen. Die Methodik der Bearbeitung von Sachverhalten aus 
dem Zolltarifrecht sollte insofern auf die Bearbeitung von Ar-
tenschutzsachverhalten angewendet werden – die Komplexi-
tät und das Chaos am Anfang sind vergleichbar. 

Eine Stoffsammlung (mit kreativem Brainstorming und der 
Sammlung aller Gedanken) ist zu empfehlen. Lösungen sind 
bei systematischem Vorgehen in Ruhe gut erreichbar.

Große Flughafenzollämter und KER können diese Arbeitsleis-
tung in der Regel aufgrund der Häufigkeit und Regelmäßig-
keit sowie der Erfahrung der beteiligten und geschulten 
Beamten selbstständig durchführen. Kleine Kontrolleinhei-
ten oder Zollämter brauchen für diese komplexe Aufgabe 
oftmals Unterstützung aus der Sachbearbeitung. Wichtig ist 
am Ende, dass der Sachverhalt vollständig artenschutzrecht-
lich ausermittelt wird und Zweifel beseitigt werden – diese 
Aufgabe ist oftmals nicht unter Zeitnot zu leisten – Kontroll-
beamte, Abfertigungsbeamte und Sachbearbeiter müssen 
sich bei der Beurteilung Zeit lassen (können) und bei Bedarf 
sachverständige Gutachter einschalten.

11) Bleihauer in Witte/Henke (Hrsg.), Fallsammlung Europäisches Zollrecht,  
Witte/Herne, 2000, S. 276.
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